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Vier Kerzen 
Der Stützengrüner Hutz´nohmd ist 
ja immer eine sehr schöne Einstim-
mung auf den Advent. Vorab ein 
Dankeschön an die Erzgebirgischen 
Hutz´nleit und alle, die zum Gelingen 
dieses Abends beigetragen haben. 
Stimmungsvolle Lieder, Verse und 
Geschichten zum Schmunzeln und 
herzhaftes Lachen über ein heiteres 
Theaterstück. Von allem etwas dabei. 
Besonders die Kindergartenkinder mit 
der Weihnachtsgans Auguste gehören 
in jedem Jahr dazu und werden von 
den Kleinen mit Begeisterung aufge-
führt. Mir ist jedoch in diesem Jahr 
etwas im Herzen und den Gedanken 
besonders eindrücklich haften ge-
blieben. Die Geschichte von den vier 
Adventskerzen hat mich berührt. Vor 
allem, weil ich sie auch an vielen an-
deren Stellen im Advent wieder und 
wieder gehört habe. 

In einem ruhigen Raum brannten 
vier Kerzen am Adventskranz. Jede 
Kerze hatte ihre eigene Botschaft und 
begann zu sprechen:

Die erste Kerze – Frieden: Sie 
seufzte und sagte: „Ich heiße Frieden. 
Mein Licht leuchtet, aber die Menschen 
halten keinen Frieden.“ Ihr Licht wur-
de schwächer und erlosch schließlich.

Die zweite Kerze – Glauben: Sie 
flackerte und erklärte: „Ich heiße 
Glauben. Aber ich fühle mich überflüs-
sig. Die Menschen glauben nicht mehr 
an mich.“ Auch diese Kerze erlosch.

Die dritte Kerze - Liebe: Traurig 
meldete sie sich zu Wort: „Ich heiße 
Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu 
brennen. Die Menschen sehen nur 

sich selbst und 
haben keine Zeit 
für die Liebe.“ Mit 
einem letzten Auf-
flackern erlosch 
auch ihr Licht.

We l ch  e i ne 
betrübliche Bot-
schaft bis hier-
her in dieser so 
st immungsvol-
len und heimeli-
gen Adventszeit. 
Das zieht einen 
die Stimmung so 
richtig herunter 
und man kommt 
unwillkürlich ins 
fragen. Ja – wie 
sieht es denn mit 
der ersten Kerze – dem Frieden aus? 
Ukraine, Sudan, Israel… wir könnten 
sicher noch viele weitere Kriegsschau-
plätze auf unserer Welt aufzählen. 
Die Rüstungsbetriebe in Deutschland 
und weltweit verdienen so viel wie 
lange nicht am Geschäft mit dem 
Tod. Denn für etwas anderes sind die 
produzierten Waffen schließlich nicht 
zu gebrauchen. Aber wie sieht es mit 
dem Frieden bei uns ganz persönlich 
aus - in Stützengrün, Lichtenau und 
Hundshübel? In uns selbst, den Fami-
lien, mit Nachbarn, in den Vereinen, 
den Kirchgemeinden usw.? Ich würde 
mir wünschen, wenn diese erste Kerze 
nicht verlöschen würde. 

Die zweite Kerze – der Glaube. 
Nun, das ist in unserer aufgeklärten 
Welt doch ohnehin nicht mehr mo-

dern. Die Wissenschaft erklärt alles, 
weiß auf alle Fragen eine Antwort 
und doch habe ich das Gefühl, dass 
gerade zur Weihnachtszeit so eine 
Sehnsucht unter den Menschen da ist. 
Wonach auch immer. Jedenfalls sind 
die Kirchen zur Christmette oder dem 
Krippenspiel immer sehr gut gefüllt. 
Nur Tradition, oder berührt uns die 
Geschichte vom Kind in der Krippe zu 
Bethlehem doch im Herzen, was sich 
auch wissenschaftlich nicht erklären 
lässt? Ich hielte es für wichtig, wenn 
auch die zweite Kerze in uns am 
Leuchten bliebe.

Die dritte Kerze schließlich – die 
Liebe. Sie hängt für mich mit den 
beiden vorherigen Kerzen eng zusam-
men. Wo die Liebe fehlt, ist der Hass 
nicht weit weg. Und Hass führt dazu, 

Aalichteln - Beitrag auf Seite 14 -
Alle Fotos: Gemeindeverwaltung

Möge die Kerze der Hoffnung nicht verlöschen! Foto: Freepik
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dass Menschen aufeinander losgehen, 
oder ganz gezielt gegeneinander auf-
gehetzt werden. In Schwarzenberg 
hat sich für die Bergparade am dritten 
Advent der so genannte schwarze 
Block zu einer Demonstration ange-
meldet. Wenn das linksradikale auf 
das gegnerische Lager trifft, ahnt 
man, was passiert. Da ist nur noch 
Unversöhnlichkeit und Gewalt. Auch 
diese Kerze der Nächstenliebe ist 
verloschen.

Eigentlich sehr deprimierend, weil 
wir in unserem Alltag ja sehen und 
nachvollziehen können, wie schnell 
das geht und wir uns dem auch 
persönlich nicht immer entziehen 
können, dass Frieden, Glaube und 
Lieben uns abhandenkommen. Aber 
die Geschichte ist ja noch nicht zu 
Ende erzählt. 

Die vierte Kerze – die Hoffnung 
brannte als einzige noch, als ein klei-
nes Kind in den Raum trat und die er-
loschenen Kerzen sah. Es war traurig 

und fragte: „Warum brennt ihr nicht 
mehr?“ Die vierte Kerze antwortete: 
„Hab keine Angst! Solange ich brenne, 
können wir die anderen Kerzen wieder 
entzünden. Ich heiße Hoffnung.“ Das 
Kind nahm Licht von der vierten Kerze 
und zündete die anderen wieder an. 
So brannten alle vier Kerzen wieder 
und verbreiteten Licht und Wärme 
im Raum.

Soweit diese kleine Geschichte – 
mit einem versöhnlichen Ende. Die 
Botschaft ist klar - wichtige Werte, 
die besonders, aber nicht nur in der 
Adventszeit von Bedeutung sind. 
Frieden, Glauben, Liebe und Hoffnung 
sind zentrale Themen, die uns daran 
erinnern, wie wichtig es ist, diese 
Leitlinien in unserem Leben zu pflegen 
und zu teilen. Die Erzählung ermutigt 
uns, die Werte zu schätzen und zu 
fördern, an dem Platz, wo das Leben 
uns hingestellt hat, mit der Kraft die 
uns zur Verfügung steht. 

Und selbst wenn drei Kerzen verlö-

schen, dürfen wir gewiss sein, dass die 
vierte Kerze noch immer ihre Flamme 
bewahrt. Die Hoffnung, dass mit der 
letzten Kerze die drei anderen wieder 
neu entzündet werden können, ist 
tröstlich und ein Grund am Leben nicht 
zu verzweifeln. 

Ich wünsche uns allen eine fried-
volle Weihnachtszeit. Ein liebevolles 
Miteinander an den Tagen, wenn die 
Familie zusammenkommt und den 
festen Glauben daran, dass uns immer 
noch die Hoffnung bleibt, dass sich 
Dinge zum Guten wenden können, 
selbst wenn wir es nach unserem 
menschlichen Ermessen nicht mehr 
für möglich halten. Auch das ist Teil 
der Weihnachtsbotschaft!    In der 
Hoffnung auf einen guten Jahres-
wechsel und voller Zuversicht auf ein 
gesundes neues Jahr 2026 grüße ich 
mit einem herzlichen Glückauf!

Ihr/ Euer Bürgermeister
Volkmar Viehweg

Baustellenreport

Freie Fahrt auf der B169 

Asphalt in Hundshübel 

Nach mehr als drei Jahren ist es ge-
schafft. Der Verkehr auf der B 169 
durch Stützengrün in Richtung Vogt-
land kann wieder fließen. Für viele 
Verkehrsteilnehmer und Anwohner 
ein Grund zum Aufatmen. Wenngleich 
im Frühjahr 2026 noch einige Rest-
flächen bei den Fußwegen fertigge-
stellt werden müssen, sind doch 99% 
der Arbeiten zu einem guten Ende 
geführt. Spürbares Aufatmen auch 
beim Bauherren, dem Zweckver-
band Wasserwerke Westerzgebirge 
aus Schwarzenberg. Geschäftsführer 
Frank Kippig und Verbandsvorsitzen-
der, Wolfgang Leonhardt, Zschorlauer 
Bürgermeister, ließen zur Feier des Er-
eignisses ein Spanferkel auf den Grill 
stecken, um den Anwohnern für ihre 
Geduld und das Verständnis zu dan-
ken. Gedankt wurde ebenfalls dem 

Viele Menschen sehnen sich den Win-
ter als Begleiter der Advents- und 
Weihnachtszeit herbei. Nach einem 
ersten Intermezzo drehten die Tem-
peraturen im Dezember noch einmal 
in fast frühlingshafte Größenordnun-
gen. Für die Fertigstellung eines Teil-
stückes der Dorfstraße (Trögerberg) 
in Hundshübel war dies wichtig. Nur 

Geschafft – Asphaltdecke auf dem Trögerberg. 
Eröffnung durch Geschäftsführung mit Anwohnern. 
Fotos: Gemeindeverwaltung

Planungsbüro Bayer für die gute Vor-
bereitung und Baubegleitung, allen 
Partnern und der bauausführenden 
Firma HTR GmbH. Die Restarbeiten 
werden im Frühjahr 2026 lediglich in 
Form einer Wanderbaustelle zu Ende 
gebracht. Dann sind insgesamt ca. 
4 Mio. EUR verbaut worden. Die Ge-
meindeverwaltung hat für Fußwege 
und Straßenbeleuchtung einen Anteil 
von ca. 650 TEUR stemmen müssen.

so konnten die Asphaltarbeiten zwi-
schen dem zweiten und dritten Advent 
fertiggestellt werden. Verzögerungen 
ergaben sich durch einen unklaren 
Leitungsbestand. Keiner konnte Aus-
kunft darüber geben, woher die Lei-
tung kommt, welchen Gebäuden die-
se zugeordnet werden müssen und 
welche Funktion diese alte Leitung 
ggf. noch hat. Da sie dazu noch Was-
ser führte, mussten zunächst vorge-
nannte Fragen geklärt werden und die 
Stilllegung/ Rückbau entsprechend 
umsichtig vorgenommen werden. Die 
Firma Weck aus dem benachbarten 
Steinberg hat gute Arbeit abgeliefert. 
Auch Tommy Reichel vom Planungs-
büro IB Bayer gilt einmal mehr Dank 
für eine solide Planung und Baudurch-
führung. Ein Dankeschön auch allen 
Anwohnern und Anliegern für die Ge-
duld – nun kann auch hier der Weih-
nachtsfrieden einkehren.
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Amtliche Bekanntmachungen
Öffentliche Bekanntmachung zur Festsetzung der Grundsteuer 2026

Allgemeine Hinweise bei Grundstücksverkauf und Zahlungsverzug:

Jährliche Öffentliche Bekanntmachung der Meldebehörde der Gemeinde Stützengrün

Festsetzung der Grundsteuer:
Aufgrund der Vorschriften aus § 27 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07. August 
1973 in der zurzeit gültigen Fassung und der 
Hebesatzsatzung für die Gemeinde Stützen-
grün vom 29.10.2025 wird hiermit für die Ge-
meinde Stützengrün die Grundsteuer A und 
B für das Veranlagungsjahr 2026 in gleicher 
Höhe wie im Jahr 2025 festgesetzt. Die Fest-
setzung gilt für alle Grundsteuerpflichtigen, die 
für das Kalenderjahr 2026 keinen Grundsteuer-
bescheid erhalten und bei gleichbleibenden Be-
steuerungsgrundlagen die gleiche Grundsteuer 
wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für den 
Steuerpflichtigen treten mit dem Tage der öf-
fentlichen Bekanntmachung im Gemeindean-
zeiger der Gemeinde Stützengrün Nr. 1 vom 
22.12.2025 die gleichen Rechtswirkungen ein, 
die sich sonst bei Zustellung eines Grundsteu-
erbescheides ergeben würden.
Die Erteilung eines neuen Grundsteuerbeschei-
des erfolgt nur, wenn Änderungen in den Besteu-
erungsgrundlagen, bei den Fälligkeitsterminen 
oder bei den Eigentumsverhältnissen eintreten.

Werden Grundstücke im Laufe eines Kalen-
derjahres (Steuerjahr) verkauft, so ist nach 
den gesetzlichen Bestimmungen der bisherige 
Eigentümer bis zum Ablauf des Steuerjahres 
zur Zahlung der Grundsteuer verpflichtet. Die 
Entlastung von der Grundsteuer erfolgt erst 
nach Eingang und Verarbeitung des Messbe-
scheides vom Finanzamt bei der Gemeinde 
Stützengrün durch Erlass eines Grundsteu-
erbescheides. Andere Vereinbarungen (z. B. 
im Kaufvertrag) haben nur privatrechtliche 
Bedeutung für die Verrechnung der Grund-
steuer zwischen dem bisherigen und dem 
neuen Eigentümer. Sie berühren aber nicht 
die Zahlungspflicht gegenüber der Gemeinde. 
Der Käufer kann jedoch in Absprache mit der 
Gemeinde bis zum Erlass eines neuen Grund-
steuermessbescheides die Zahlung der Grund-

gem. § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz (BMG) 
vom 3. Mai 2013 (BGBl.IS. 1084), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Oktober 
2015 (BGBl.IS. 1722) geändert wurde - Wi-
derspruchsrecht zur Veröffentlichung von Da-
ten gem. § 50 Abs. 1 bis 3 BMG

Die Meldebehörde der Gemeinde Stützengrün 
weist durch öffentliche Bekanntmachung auf 
das Widerspruchsrecht der Einwohner gem. § 
50 Abs. 5 BMG zu Melderegisterauskünften 
in besonderen Fälle gem. § 50 Abs. 1 bis 3 
BMG hin.

Auszug zu § 50 BMG
(1)	 Die Meldebehörde darf Parteien, 

Wählergruppen und anderen Trägern 
von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang auf staatlicher und kommuna-

Zahlungsaufforderung:
Steuerpflichtige, die keine Einzugsermäch-
tigung erteilt haben, werden gebeten, die 
Grundsteuer entsprechend den im zuletzt 
ergangenem Grundsteuerbescheid bzw. bei 
Neu- u. Änderungsveranlagungen später fest-
gesetzten Beträgen und Fälligkeiten unter An-
gabe des Kassenzeichens auf das Konto der 
Gemeinde Stützengrün 

IBAN: DE37 8705 4000 3841 4710 04
BIC: WELADED1STB 

bei der Erzgebirgssparkasse einzuzahlen.

Die Fälligkeiten sind der 15.02., 15.05., 
15.08. und 15.11.2026, für Einmalzahler auf 
Antrag (spätestens bis zum 30. September des 
vorangehenden Kalenderjahres) zum 01.07., 
bzw. zum 15.08. (bis 15,00 EUR) und Zwei-
malzahler zum 15.02. und 15.08. (bis 30,00 
EUR) des Jahres. Wenn einem Steuerpflich-
tigen ein Grundsteuerbescheid für das Jahr 
2026 zugeht, gilt dieser Bescheid.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Festsetzung der Grundsteuer kann 
innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung
dieser Bekanntmachung Widerspruch einge-
legt werden. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Gemeindever-
waltung Stützengrün, Hübelstraße 12, 08328 
Stützengrün einzulegen.

Hinweis: Die Einlegung eines Widerspruchs 
hat bei der Erhebung von öffentlichen Abga-
ben und Kosten keine zahlungsaufschiebende 
Wirkung, so dass der jeweils fällige Betrag 
auch im Falle eines Widerspruchs zunächst 
fristgerecht gezahlt werden muss. 

gez. Viehweg
Bürgermeister

steuer freiwillig übernehmen. 

Werden Zahlungen nicht fristgerecht geleis-
tet, erhebt die Gemeinde Stützengrün Mahn-
gebühren und gegebenenfalls Säumniszu-
schläge. Um keine Zahlungsfristen mehr zu 
versäumen bieten wir daher die Möglichkeit, 
fällige Beträge per Lastschrift einziehen zu 
lassen. Hierfür ist die Erteilung eine SE-
PA-Lastschriftmandats erforderlich. Das For-
mular hierfür finden Sie auf der Homepage 
der Gemeinde Stützengrün, Rubrik Bürger-
service/Formulare oder kann Ihnen zugesandt 
werden. 

Noch ein aktueller Hinweis: Die Gemein-
de wurde informiert, dass es den Finanz-
ämtern derzeit aus technischen Gründen 

nicht möglich ist, im Jahr 2025 eingetre-
tene Änderungen zu bearbeiten und die 
erforderlichen Bescheide zu erlassen. Dies 
betrifft auch die Eigentumsübertragung an 
Grundstücken, sodass möglicherweise die 
bisherigen Eigentümer mit Grundsteuer-
vorauszahlungen belastet werden, da auch 
der Gemeinde keine geänderten Eigentü-
merdaten übermittelt werden können. Die 
Finanzämter bedauern diese Umstände au-
ßerordentlich und arbeiten intensiv an der 
Behebung der technischen Probleme.

Bei Fragen und Problemen können Sie sich 
gern telefonisch unter der Nummer 037462/ 
654-32, per E-Mail: n.troeger@stuetzengru-
en.de oder persönlich an das Steueramt der 
Gemeindeverwaltung Stützengrün wenden.

ler Ebene in den sechs der Wahl oder 
Abstimmung vorangehenden Monaten 
Auskunft aus dem Melderegister über 
die in § 44 Absatz 1 Satz 1 bezeichneten 
Daten von Gruppen von Wahlberech-
tigten erteilen, soweit für deren Zusam-
menhang das Lebensalter bestimmend 
ist. Die Geburtsdaten der Wahlberech-
tigten dürfen dabei nicht mitgeteilt 
werden. Die Person oder Stelle, der die 
Daten übermittelt werden, darf diese 
nur für Werbung bei einer Wahl oder 
Abstimmung verwenden und hat sie 
spätestens einen Monat nach der Wahl 
oder Abstimmung zu löschen oder zu 
vernichten.

(2)	 Verlangen Mandatsträger, Presse oder 
Rundfunk Auskunft aus dem Melde-

register über Alters- oder Ehejubiläen 
von Einwohnern, darf die Meldebehör-
de Auskunft erteilen über

	 1.	 Familienname,
	 2.	 Vornamen,
	 3.	 Doktorgrad,
	 4.	 Anschrift sowie 
	 5.	 Datum und Art des Jubiläums.
	 Altersjubiläen im Sinne des Satzes 1 sind 

der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere 
Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag 
jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen 
sind das 50. und jedes folgende Ehejubi-
läum.

(3)	 Adressbuchverlagen darf zu allen Ein-
wohnern, die das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, Auskunft erteilt werden 
über deren
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1.	 Familienname,
2.	 Vornamen,
3.	 Doktorgrad und
4.	 derzeitige Anschriften.
	 Die übermittelten Daten dürfen nur 

für die Herausgabe von Adressbüchern 

(Adressenverzeichnis in Buchform) 
verwendet werden.

	 Entsprechend § 50 Abs. 5 BMG kann 
jeder Einwohner dieser Datenüber-
mittlung persönlich oder schriftlich im 

Meldeamt widersprechen. Der Wider-
spruch sollte 2 Monate vor dem anstehen-
den Jubiläumstag beantrag werden.

Einwohnermeldeamt

Hinweisbekanntmachung zur 3. Änderungssatzung der Verbandssatzung des Zweckverbandes  
Kommunale Dienste im Bezug der öffentlichen und ortsüblichen Bekanntmachungen und  

ortsüblichen Bekanntgaben

Die Verbandsversammlung des Zweckver-
bandes Kommunale Dienste hat in Ihrer Sit-
zung am 04.09.2025 die 3. Änderungssatzung 
der Verbandssatzung vom 05.09.2025 be-
schlossen. In dieser wird geregelt das die öf-
fentlichen und ortsüblichen Bekanntmachun-
gen und ortsüblichen Bekanntgaben nur noch 
elektronisch, in Form eines elektronischen 
Amtsblattes des ZKD, auf der Homepage des 
Zweckverbandes bereitgestellt werden.

Die Änderung ist im Sächsischen Amtsblatt 

Nr. 50 vom 11. Dezember 2025 auf der Seite 
1217 bekannt gemacht worden; die Satzungs-
änderung wurde somit rechtskräftig.

Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 4 des Sächsischen 
E-Government-Gesetzes (SächsEGovG) vom 
08.11.2019 in der zurzeit geltenden Fassung 
wird hiermit auf die Veröffentlichung hinge-
wiesen. 

Die 3. Änderungssatzung der Verbands-
satzung des ZKD ist auf der Homepage des 

Zweckverbandes abrufbar: https://www.zweck-
verband-kommunale-dienste.de/satzungen/

Stützengrün, 11.12.2025

gez.
Wolfgang Leonhardt
Verbandsvorsitzender

Allgemeine Informationen aus der Verwaltung

Aufforderung und Information zur Hundesteuerpflicht

Meldepflicht bei Wohnungswechsel

Aufgrund der Hundesteuersatzung der Gemein-
de Stützengrün (in der gültigen Fassung) sind
Hundehalter verpflichtet Ihren Hund innerhalb 
von zwei Monaten nach dem Beginn des Hal-
tens oder nach dem der Hund das besteuerbare 
Alter (3 Monate) erreicht hat in der Gemeinde-
verwaltung anzumelden. 
Die Hundesteuer wird jährlich zum 15.07. fäl-
lig. Bei Steuerpflichtigen, die eine Einzugser-
mächtigung erteilt haben, wird die Hundesteuer 
automatisch zum Fälligkeitstermin abgebucht. 
Der Steuersatz für die Hundehaltung beträgt 
dabei:
a)	 für den ersten Hund	 40,00 EUR
b)	 für den zweiten Hund	 55,00 EUR und
c)	 für jeden weiteren Hund	 75,00 EUR. 

Viele Einwohner sind sich ihre Meldepflicht bei 
einem Wohnungswechsel nicht bewusst. Die Er-
füllung der allgemeinen Meldepflicht interessiert 
nicht nur Behörden, sie hat auch für den Bürger 
vielfältige Rechtsfolgen, die an die Meldepflicht 
geknüpft sind. Das Melderegister ist Grundlage 
für die Wahlberechtigung, die Ausstellung von 

Ausnahmen sind gefährliche Hunde wie Ame-
rican Staffordshire Terrier, Bullterrier und Pit-
bull Terrier für welche ein jährlicher Steuersatz 
für den ersten Hund in Höhe von 480,00 EUR, 
den zweiten 600,00 EUR und jeden weiteren 
650,00 EUR erhoben werden. 
Eine Steuerbefreiung oder –ermäßigung ist 
nur auf schriftlichen Antrag und frühestens ab 
dem Monat des Antragsdatums möglich. Ge-
fährliche Hunde sind hiervon ausgenommen. 
Endet die Hundehaltung, da der Hund ver-
storben oder entlaufen ist bzw. nicht mehr im 
Gemeindegebiet gehalten wird, ist dies der 
Gemeindeverwaltung binnen zwei Wochen 
mitzuteilen. Die Mitteilung kann persönlich im 
Steueramt der Gemeindeverwaltung oder durch 

Übersendung des Abmeldeformulars, das auf 
der Homepage der Gemeinde Stützengrün, Ru-
brik Bürgerservice/ Formulare heruntergeladen 
werden kann, erfolgen. Die Hundesteuermarke 
muss nicht zurückgegeben werden. Sie darf 
jedoch auch nicht mehr für einen anderen Hund 
weiterverwendet werden. Für jeden neuen Hund 
ist daher zwingend auch eine neue Hundemarke 
zu beantragen. Die Hundesteuermarke wird bei 
Anmeldung unentgeltlich ausgestellt und ist an 
dem Hund außerhalb des bewohnten Hauses 
und umfriedeten Grundbesitzes sichtbar zu 
befestigen. Bei Verlust der Marke ist in der Ge-
meindeverwaltung eine Ersatzmarke abzuholen, 
für welche eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 
5,00 EUR erhoben wird.

Ausweisen und vielen anderen. Auch die staatli-
chen Finanzzuweisungen, die die Gemeinde durch 
das Land erhält, werden nach der Einwohnerzahl 
berechnet. Bei einem Zuzug in die Gemeinde oder 
beim Wegzug aus der Gemeinde, aber auch bei 
Umzügen innerhalb der Gemeinde, ist derjenige, 
der umzieht verpflichtet, dies innerhalb von 2 

Wochen dem Einwohnermeldeamt mitzuteilen.
Bei Wegzug ist die Abmeldung nur erforderlich, 
wenn der Wegzug ins Ausland erfolgt.
Deshalb unsere dringende Bitte:
Melden Sie Zu-, Um und Wegzüge rechtzeitig 
beim Einwohnermeldeamt auch, wenn Sie nur der 
Wohnungsnehmer/Vermieter sind!

Damit der Spaß zu Silvester kein jähes Ende nimmt

Die Zeit um Weihnachten und den Jahreswech-
sel ist eine ruhige, besinnliche Zeit. Zum Jahres-
ende hin ist es aber auch die Zeit der Raketen, 
Knallbonbons, Knallfrösche und Chinakracher 
– kurz: der Pyrotechnik. Bei der Verwendung 
sind einige Punkte zu beachten.
In Deutschland darf ohne eine spezielle Erlaub-
nis nur Feuerwerk der Kategorien F1 und F2 
verwendet werden. 
Die 1. Verordnung zum Sprengstoffgesetz 
legt fest, dass das Feuerwerk der Kategorie 2 
grundsätzlich vom 31. Dezember, 00:00 Uhr, 
bis 1. Januar, 24:00 Uhr, erfolgen darf. Manche 
Städte und Gemeinden legen auch noch weitere 

Einschränkungen fest.
Es dürfen nur Feuerwerkskörper verwendet wer-
den, die ein amtliches Prüfverfahren durchlaufen 
haben. Geprüfte und zugelassene Böller sind am 
CE-Zeichen erkennbar, das auf jedem Feuer-
werkskörper oder zumindest seiner Verpackung 
abgedruckt ist. Im eigenen Interesse sollte man 
von Feuerwerkskörpern ohne CE-Zeichen lieber 
die Finger lassen. Feuerwerk aus anderen Län-
dern, wie zum Beispiel Polen oder Tschechien, 
kann weitaus gefährlicher sein, unter Umständen 
bereits in der Hand explodieren oder gefährliche 
Splitter bei der Explosion bilden. Die Einfuhr 
und Verwendung sind verboten und werden 

strafrechtlich verfolgt. Ebenso macht sich straf-
bar, wer an Feuerwerkskörpern herumbastelt. 
Durch das Öffnen oder Bündeln von Böllern 
passieren jedes Jahr Unfälle, bei denen Personen 
schwer verletzt werden.

Der unsachgemäße Gebrauch von Pyrotechnik 
kann weitreichende Folgen haben. Wenn der 
Knaller im Wohnzimmer landet, der Schuppen 
des Nachbarn durch eine fehlgeleitete Rakete in 
Brand gesetzt wird oder gar eine Person durch 
einen Knallkörper zu Schaden kommt, kann 



Januar 2026 • Seite 5Gemeinde
Anzeiger

Einladung Jagdgenossenschaft Lichtenau-Hundshübel

Der Vorstand lädt alle Mitglieder der Jagdgenos-
senschaft Lichtenau-Hundshübel
am Freitag, den 20. Februar 2026, 18:00 Uhr,
in die Gaststätte „Goldener Hirsch“ in Hundshübel 
zur Jahresversammlung für das Geschäftsjahr 
2024/2025 sowie Geschäftsjahr 2025/2026 ein.

Tagesordnung:
	 1. Begrüßung
	 2. Berichterstattung des Vorstandes
	 3. Beschlussfassung

eine Schadensersatzzahlung durchaus mehrere 
tausend Euro betragen. Zudem wird die Polizei 
strafrechtlich ermitteln. 
Um Unfälle und Verletzungen beim Umgang mit 
Pyrotechnik zu vermeiden, beherzigen Sie auch 
die nachfolgenden Handlungsempfehlungen:
-	 Feuerwerkskörper gehören nicht in Kin-

derhände. Beim Umgang mit der ungefähr-
lichsten Kategorie F1 (Kleinstfeuerwerk), 
welche ab zwölf Jahren verwendet werden 
darf, sollten Kinder stets beaufsichtigt wer-
den. 

-	 Halten Sie einen sicheren Abstand zu ande-
ren Personen, Tieren, Gebäuden, Fahrzeu-
gen und brennbaren Gegenständen. Werfen 
Sie Böller nicht blindlings weg und richten 
Sie sie nicht auf Menschen.

-	 Ein Balkon ist grundsätzlich kein geeig-
neter Ort für die Verwendung von Feu-

erwerkskörpern, insbesondere nicht zum 
Starten von Raketen oder Anzünden von 
Feuerwerksbatterien. Achten Sie darauf, 
dass die Raketen ungehindert aufsteigen 
können – Dachüberstände oder Bäume 
können sonst die Raketen wieder nach 
unten leiten. Starten Sie Silvesterraketen 
stets senkrecht nach oben und nur aus einer 
sicheren Vorrichtung heraus, z.B. einer lee-
ren Flasche in einem Getränkekasten. 

-	 Kleine und leichtere Feuerwerksbatteri-
en können beim Verschießen ins Kippeln 
geraten und das kann durch einen Auf-
schaukel-Effekt zum Umfallen der Batterie 
führen. Das Verletzungsrisiko steigt dann 
immens. Lesen Sie die Gebrauchsanlei-
tung und benutzen Sie Klappfüße oder an-
dere Stabilisierungselemente, sofern diese 
am Produkt vorhanden sind.

-	 Beachten Sie, dass sich insbesondere Feu-
erwerksbatterien beim Verwenden stark 
aufheizen und Pappbestandteile noch lan-
ge nachglimmen können. Lassen Sie des-
halb ausgebrannte Batterien ausreichend 
abkühlen. Verbringen Sie Feuerwerksreste 
erst dann zu einem Sammelplatz oder einer 
Mülltonne, wenn eine Brandgefahr sicher 
ausgeschlossen werden kann.

-	  „Blindgänger“ sollten keinesfalls versucht 
werden, erneut anzuzünden! Entsorgen 
Sie diese Feuerwerkskörper im Hausmüll, 
nachdem sie diese beispielsweise mit Was-
ser überschüttet oder in einen mit Wasser 
gefüllten Eimer gelegt haben.

-	 Achten Sie darauf, die Umwelt zu schonen 
und hinterlassen Sie keine Abfälle – wer 
böllert, räumt auch auf!

Ihr/e Bürgerpolizist/in

		  - Entlastung Vorstand Geschäftsjahr 
		  2024/2025
		  - Bestätigung Haushaltsplan 2025/2026
		  - Aufnahme eines Mitpächters in den 
		  bestehenden Jagdpachtvertrag
	 4. Neuwahl des Vorstandes

Anschließend: Auszahlung der Jagdpacht

Sollten Jagdgenossen verhindert sein, an der 
Jahresversammlung teilzunehmen, besteht die 

Möglichkeit, die Jagdpacht ab dem 23.02.2026 bis 
spätestens zum 30.04.2026, montags bis freitags 
während der Öffnungszeiten bei Jan Bretschnei-
der, Schulberg 37 in Hundshübel, abzuholen.
Um einen aktuellen Stand der Unterlagen zu 
gewährleisten, bitten wir die Jagdgenossen, den 
Vorstand über vorgenommenen Eigentumswech-
sel (Flächenverkauf, Erbschaften) schriftlich zu 
informieren. Die Vorlage eines aktuellen Grund-
buchauszuges ist erforderlich!

Gez. Bretschneider, Vorsitzender

Sprech- und Öffnungszeiten
Die Gemeindeverwaltung ist geöffnet:
	 Montag	 von	 9:00	 bis	 12:00 Uhr
	 Dienstag 	 von	 9:00	 bis	 12:00 Uhr 
und	 von	12:30	 bis	 18:00 Uhr
	 Mittwoch	 geschlossen   
	 Donnerstag	 von	 9:00	 bis	 12:00 Uhr 
und	 von	12:30	 bis	 15:30 Uhr
	 Freitag	 von	 9:00	 bis	 12:00 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeit sind Termine 
nach Vereinbarung möglich!
Hinweis: Am Dienstag, dem 23. Dezember 
2025 ist die Gemeindeverwaltung in der 
Zeit von 9 – 12 Uhr geöffnet! In der Zeit 
vom 24. Dezember 2025 bis einschließlich 
2. Januar 2026 bleibt die Gemeindeverwal-
tung für den Publikumsverkehr geschlos-
sen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Achtung! In der Zeit von 26. bis 30. Janu-
ar 2026 kann es aufgrund eines Servertau-
sches zu Einschränkungen in der Arbeit 
der Gemeindeverwaltung kommen. Am 
Montag, den 26. Januar 2026 bleibt das 
Einwohnermeldeamt aufgrund von techni-
schen Arbeiten geschlossen.

Sprechzeit der Ortsvorsteherin, Frau Jana 
Richtsteiger-Müller, OT Hundshübel
	 Dienstag, 06.01.2026 von 16 bis 17 Uhr 
	 Dienstag, 20.01.2026 von 16 bis 17 Uhr   
	 im Feuerwehrdepot Hundshübel 
Außerhalb der Sprechzeiten sind Fra-
gen und Anliegen gern beantwortet. Tel. 
037462/28649, Mobil: 0172/9194483, Mail: 
jarimue@outlook.de

E-Mail-Adressen und Rufnummern der Gemeindeverwaltung

Unsere e-mail-Adressen:
Herr Viehweg	 v.viehweg@stuetzengruen.de
Frau Völker	 s.voelker@stuetzengruen.de
Frau Leistner	 c.leistner@stuetzengruen.de
Frau Lehmann	 j.lehmann@stuetzengruen.de
Frau Grünler	 meldestelle@ stuetzengruen.de
Frau Weidlich	 a.weidlich @stuetzengruen.de

Frau Modes	 k.modes@stuetzengruen.de
Herr Müller	 m.mueller@ stuetzengruen.de
Frau Tröger	 n.troeger@stuetzengruen.de
Frau Höpke	 bibliothek@stuetzengruen.de
Bibliothek

Die Gemeindeverwaltung ist unter der Ruf-Nr. 654-0 und per Fax-Nr. 654-50 zu erreichen.
Die einzelnen Mitarbeiter sind mit direkter Durchwahl unter den nachstehenden Rufnummern 
erreichbar:

	 Bürgermeister	 Herr Viehweg	 über Sekretariat 
	 Sekretariat	 Frau Völker	 037462/654-11 
	 SG Hauptamt 
	 Soziales/Schulen	 Frau Leistner	 /654-20
	 Meldewesen/Gewerbe	 Frau Grünler	 /654-21 
	 Kämmerei 
	 Kämmerin	 Frau Lehmann	 /654-42  
	 Kasse	 Frau Modes	 /654-31
	 Steuern	 Frau Tröger	 /654-32
	 Bauamt	 Frau Weidlich	 /654-40 
		  Herr Müller	 /654-41
Zweckverband Kommunale	 Telefon: 636955	 Fax: 636958
Dienste (Bauhof)	 www.zweckverband-kommunale-dienste.de

(Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente)

Termin für Ausschuss- und Gemeinderatssitzungen
Gemeinderat	 13. Januar 2026	 18:30 Uhr

Die Tagesordnung zur jeweiligen Sitzung wird rechtzeitig an der amtlichen Anschlagtafel 
am Gemeindeamt, Hübelstraße 12, 08328 Stützengrün, öffentlich bekannt gegeben.

Die Bücherei im Bürgerhaus, Hübelstraße 
12a, ist geöffnet:
Dienstag	 von 16:00 bis 18:30 Uhr
Donnerstag 	 von 16:00 bis 18:00 Uhr

Achtung!!! Die Bibliothek bleibt über Weih-
nachten/Silvester vom 22. Dezember 2025 
bis zum 5. Januar 2026 geschlossen und ist 
ab dem 6. Januar 2026 wieder für Sie da.
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Tierbestandsmeldung 2026

Information des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Südwestsachsen zum Abfallkalender für 
Stützengrün 2026

Bekanntmachung der Sächsischen 
Tierseuchenkasse - Anstalt des 
öffentlichen Rechts -

Sehr geehrte Tierhalterinnen und 
Tierhalter,
bitte beachten Sie, dass Sie als Tier-
halterin und Tierhalter von Pferden, 
Rindern, Schweinen, Schafen, Zie-
gen, Geflügel, Fischen und Bienen 
zur Meldung und Beitragszahlung 
bei der Sächsischen Tierseuchenkasse 
gesetzlich verpflichtet sind.
Die fristgerechte Meldung und Bei-
tragszahlung für Ihren Tierbestand ist 
Voraussetzung für:
-	 eine Entschädigungszahlung von 

der Sächsischen Tierseuchenkasse 
im Tierseuchenfall,

-	 die Beteiligung der Sächsischen 
Tierseuchenkasse an den Kosten 

Der ZAS informiert, dass im Abfallkalender 
Stützengrün 2026 die Seite 2 ein Fehldruck ist. 

Der Abfallkalender 2026 mit allen weiteren Infor-
mationen einschließlich der korrekten Seite 2 ist 

mobile Schadstoffsammlung

Ende der Amtlichen Bekanntmachungen

Restabfalltonnen  
Die Abfuhr Restabfalltonnen erfolgt in  
Stützengrün am
	 Montag, 5. und 
	 Freitag, 16./30. Januar 2026

OT Lichtenau und Hundshübel
	 Dienstag, 13. und 27. Januar 2026

Nur Talsperrenweg (OT Hundshübel)
	 Montag, 12. und 
	 26. Januar 2026

Abfuhr der gelben Wertstofftonnen
Die Abfuhr der gelben Wertstofftonnen erfolgt 
in Stützengrün, im Ortsteil Hundshübel und im 

Termine der Müllabfuhr, Abfuhr gelber Wertstofftonnen, Papiertonnen und der Biotonnen
Ortsteil Lichtenau am
	 Mittwoch, 7. und  
	 21. Januar 2026
Achtung: Die gelben Tonnen an der 
Alten Straße, Eibenstocker Straße, Am Vor-
stau, Gemeindestraße, Hauptstraße, Neue 
Siedlung, Poststraße, Schulberg, Schulweg 
und Siedlung werden gesondert geleert am

Freitag , 9. und 
23. Januar 2026

Abfuhr der Biotonnen
Die Abfuhr der Biotonnen erfolgt in Stützen-
grün und den Ortsteilen Lichtenau und 
Hundshübel jeweils am:

	 Montag, 5. und 
	 Freitag, 16./30. Januar 2026

Entleerung der Papiertonnen 
Stützengrün und OT Lichtenau:
	 Freitag, 9. Januar 2026
OT Hundshübel:
	 Mittwoch, 28. Januar 2026, 
Nur Talsperrenweg (OT Hundshübel)
	 Dienstag, 13. Januar 2026

Weihnachtsbaumentsorgung
Montag 02. Februar 2026
(Abholung vor der Haustür bzw. an den Abhol-
stellen der Restmüllgefäße)

	 OT Hundshübel	 Parkplatz Linde	 05.05.2026	 13:15 - 14:00	 13.11.2026	 15:15 - 16:00
	 OT Lichtenau	 Parkplatz vor Feuerwehr	 05.05.2026	 15:15 - 16:00	 13.11.2026	 13:15 - 14:00
	 Stützengrün	 Parkplatz Kuhberg	 05.05.2026	 16:30 - 17:15	 13.11.2026	 12:00 - 12:45
	 Termine an ausgewählten Wertstoffhöfen, samstags von 08:00 - 12:00 Uhr
	 Aue „Lumpicht“		 24.01./ 21.02./ 21.03./ 18.04./ 23.05./ 20.06./ 18.07./ 15.08./ 19.09./ 24.10./ 28.11.

Betroffen sind unter anderem die Informationen 
zur mobilen Schadstoffsammlung. Wir bitten um 

Beachtung der korrekten Termine und Standorte 
der mobilen Schadstoffsammlung 2026:

auf der Website des ZAS abrufbar:
https://www.za-sws.de/user/ab2026/44_Stuet-

zengruen.pdf
Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen

für die Tierkörperbeseitigung und
-	 die Gewährung von Beihilfen und 

Leistungen durch die Sächsische 
Tierseuchenkasse.

Der Sächsischen Tierseuchenkasse 
bereits bekannte Tierhalterinnen und 
Tierhalter erhalten Ende Dezember 
2025 einen Meldebogen per Post. Sollte 
dieser bis Mitte Januar 2026 nicht bei 
Ihnen eingegangen sein, melden Sie 
sich bitte bei der Sächsischen Tier-
seuchenkasse, um Ihren Tierbestand 
anzugeben.
Tierhalterinnen und Tierhalter, welche 
ihre E-Mail-Adresse bei der Sächsi-
schen Tierseuchenkasse autorisiert 
haben, erhalten die Meldeaufforderung 
per E-Mail. Auf dem Tierbestandsmel-
debogen oder per Online-Meldung 
sind die am Stichtag 1. Januar 2026 
vorhandenen Tiere zu melden. Sie 

erhalten daraufhin Ende Februar 2026 
Ihren Beitragsbescheid. Bis dahin 
bitten wir Sie, von Anfragen zum Bei-
tragsbescheid abzusehen.
Ihre Pflicht zur Meldung begründet 
sich auf § 23 Abs. 5 des Sächsi-
schen Ausführungsgesetzes zum 
Tiergesundheitsgesetz (SächsAG-
TierGesG) in Verbindung mit der 
Beitragssatzung der Sächsischen 
Tierseuchenkasse, unabhängig 
davon, ob Sie die Tiere im landwirt-
schaftlichen Bereich oder zu privaten 
Zwecken halten.
Darüber hinaus möchten wir Sie auf 
Ihre Meldepflicht bei dem für Sie zu-
ständigen Veterinäramt hinweisen.
Bitte unbedingt beachten:
Auf unserer Internetseite erhalten Sie 
weitere Informationen zur Melde- und 
Beitragspflicht, zu Beihilfen der Säch-
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Sehprobleme verunsichern – Beratung unterstützt!
Unabhängige und kostenlose Beratung 
für Menschen mit (drohendem) Seh-
verlust, deren Freunde und Angehörige 
- Sie haben Fragen zur Alltagsbewäl-
tigung, zu Hilfsmitteln, rechtlichen 
und finanziellen Ansprüchen oder zu 

sischen Tierseuchenkasse sowie über 
die Tiergesundheitsdienste. Zudem 
können Sie, u. a. Ihr Beitragskonto 
(gemeldeter Tierbestand der letzten 
3 Jahre), erhaltene Beihilfen, Befunde 
sowie eine Übersicht über Ihre bei der 
Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorg-

ten Tiere einsehen.
Sächsische Tierseuchenkasse, 
Anstalt des öffentlichen Rechts, 
Löwenstr. 7a, 01099 Dresden, Tel: 
+49 351 80608-30, E-Mail: beitrag@
tsk-sachsen.de, Internet: www.tsk-
sachsen.de

QR-Code 
Neuanmeldung:

Schulungs- und Selbsthilfeangeboten? 
Vereinbaren Sie Ihren Beratungstermin 
– wir informieren Sie gern!
Nächste Telefonsprechtage:
-	 07. Januar 2026
-	 21. Januar 2026
-	 04. Februar 2026
-	 18. Februar 2026
-	 04. März 2026
-	 18. März 2026

Jeweils 15 – 17 Uhr
Anmeldung
Beratungstelefon Sachsen: 0351 80 
90 628 | E-Mail: sachsen@blickpunkt-
auge.de Nähere Informationen: www.
blickpunkt-auge.de
Diese Maßnahme wird mitfinanziert 
durch Steuermittel auf der Grundlage 
des vom Sächsischen Landtag be-
schlossenen Haushaltes.
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Stützengrün
	 02.01.	 Christa Herold	 90 Jahre
	 04.01.	 Marga Leistner	 90 Jahre
	 05.01.	 Siegfried Beier	 70 Jahre	
	 07.01.	 Ulrich Brückner	 75 Jahre
	 09.01.	 Hannelore Dietz	 70 Jahre
	 13.01.	 Christine Schubert	 75 Jahre
	 13.01.	 Marlies Rauner	 70 Jahre
	 30.01.	 Frieder Leistner	 75 Jahre
Hundshübel
	 13.01.	 Regine Zyla	 70 Jahre
	 20.01.	 Christine Krause	 75 Jahre
	 24.01.	 Wolfgang Göckritz	 85 Jahre
	 30.01.	 Rudolf Preiß	 90 Jahre
Lichtenau
	 03.01.	 Christine Gläß	 70 Jahre
	 12.01.	 Christine Müller	 70 Jahre
	 15.01.	 Eva-Marie Päßler	 75 Jahre
	 23.01.	 Gisela Hintz	 75 Jahre
Goldene Hochzeit
	 17.01.	 Christine und Bernd Müller, Lichtenau
Gnadenhochzeit
	 21.01.	 Renate und Kurt Leistner, Hundshübel

Die Gemeindeverwaltung Stützengrün gratuliert den Jubilaren recht herz-
lich und wünscht weiterhin Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Ärztliche und zahnärztliche Bereitschaft
Der diensthabende Bereitschaftsarzt kann unter der Telefonnummer 

0375/19222 oder während der Bereitschaftsdienstzeit überregional unter 
der Telefonnummer 116117 erfragt werden. Der Notarzt ist weiterhin 

über die 112 zu erreichen. 
Der zahnärztliche Notfalldienst kann über die Internetseite  

www.zahnaerzte-in-sachsen.de abgerufen werden.

Wichtige Telefonnummern 
im Notfall

Rettungsleitstelle für Feuerwehr, 
Rettungsdienst, Notarzt, Bergwacht: 
Notruf 112 oder Krankentransport 
unter Telefon 0375/19222 (Auch 
Auskunft über die Bereitschaft des 
kassenärztlichen Notdienstes, von 
Fachärzten, Apotheken).
Polizei: Notruf 110, Polizeipos-
ten Eibenstock: Schönheider 
Straße 4, Telefon 037752/559380
Giftnotruf: Telefon 0361/730730
Störungsrufnummer MITNETZ 
STROM: 0800/2305070
Landesdirektion Chemnitz: 
0371/5320
Hauptbereitschaft ZWW – Trink-
wasser und Abwasser: 03774/1440

Hotline 
Antenne km3:

03774/13931-03

BÜRGERPOLIZIST 
Lutz Schüler 

Tel.: 037752/55938-0 E-Mail: 
lutz.schueler@polizei-sachsen.de 

Polizeistandort: Eibenstock, 
Schönheider Straße 4 

 
Achtung ab Januar 2026 ist der 
Bürgerpolizist, Lutz Schüler, nur 
noch jeden zweiten Dienstag 

im Monat von 16 – 18 Uhr 
zur Bürgersprechstunde in der 

Gemeindeverwaltung Stützengrün, 
Zimmer 4. Hier sind alle Bürger recht 
herzlich eingeladen, ihre Anliegen und 

Fragen anzubringen.

Gegen Sucht hilft Reden

Begegnungsgruppe Schönheide
Nächster Treff: Mittwoch, 
21. Januar 2026, 19:00 Uhr 

Evang.-Methodistische Kirche, 
Obere Straße 3 • Schönheide

Blutspende

Blutspenden ist eine einfache Mög-
lichkeit, Leben zu retten und Hoff-
nung zu schenken. Jede Spende zählt 
und kann das Leben von bis zu drei 
Menschen verändern. Werde auch 
du zum Helden und schließe dich an, 

indem du regelmäßig Blut spendest. 
Die nächste Blutspendeaktion findet 
in Ihrer Region am Mittwoch, dem 
14. Januar 2026, zwischen 14:30 
und 18:00 Uhr in der Grundschule, 
Schulstr. 43 in Stützengrün statt.



Januar 2026 • Seite 9Gemeinde
Anzeiger

Liebe Einwohner/innen der Gemeinde 
Stützengrün,

so nah liegen die Dinge oft zusammen 
– Weihnachtszeit genießen, das alte 
Jahr beenden, Rückschau halten und 
das neue Jahr begrüßen mit Vorfreu-
de, vielleicht etwas Unsicherheit, was 
es bringen mag aber der Hoffnung, 
dass es gut wird. 

Ich nutze diesen Artikel, um kurz 
auf die November Veranstaltungen 
zurückzublicken, die total schön wa-
ren. Am 3. November und am 17. No-
vember 2025 kam Miriam Sommer-
feld in unsere Hutzentreff Plus Gruppe 
und Bewegung in verschiedensten 
Varianten war auf der Tagesordnung. 
In Verbindung mit Liedern wurden 
Muskeln gestärkt und gedehnt und 

Q
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ECKE

Kerstin Klöppel:   0151-70798991
Franziska Hänel:  0173-9813077
Büro:                  037462-175067

erlebt, dass „Sport“ auch Spaß ma-
chen kann. Am 18. November 2025 
fand ein Seniorennachmittag im Hotel 
Carola in Schönheide statt. Mit 70 
Teilnehmenden war jeder verfügbare 
Platz besetzt und bei Kaffee und le-
ckerem Kuchen wurde zum Programm 
von Thomas Seidel aus Carlsfeld ge-
schunkelt, gesungen und gelacht. 
Viele verschiedene Menschen aus 
unterschiedlichen Orten kamen dabei 
ins Gespräch und es entstanden neue 
Bekanntschaften. Es war ein rundum 
gelungener schöner Nachmittag. Na-
türlich wird es im Jahr 2026 wieder 
solche Nachmittage geben, genauso 
wie auch unsere Gruppenangebote 
und die Begleitung, Beratung und Un-
terstützung weiterhin bestehen. Am 
8. Dezember 2025 war der Kinder-
garten von Hundshübel zum einem 
weihnachtlichen Programm in der 
Montagsgruppe – auch das war ein 
sehr schöner, lebendiger Vormittag.

Noch eine Ankündigung zum 
Schluss: Wir hatten einige Anfragen 
für die Etablierung einer Sportgruppe 
für Menschen, die durch verschiedene 
Einschränkungen nicht mehr an den 
„Standard-Sportkursen“ teilnehmen 
können. Wir haben mit einem Anbie-
ter Kontakt aufgenommen, der evtl 
ab März 2026 immer Dienstags ca. 
13 Uhr einen Kurs in der Turnhalle in 
Hundshübel anbieten könnte. Dafür 
benötigen wir vorab allerdings einen 

Überblick, wer 
Interesse hätte. 
Der Kurs kann 
dann auch über 
die Krankenkas-
sen refinanziert 
werden. Bei In-
teresse bitte bei 
uns melden. Nur 
be i  genügend 

Anmeldungen kann der Kurs auch 
stattfinden. Liebe Grüße und einen 
guten Start in das Jahr 2026 wün-
schen Ihnen die Mitarbeiterinnen des 
Quartiersbüros/Betreuungsdienstes
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Ein neues Jahr ist wie ein unbeschrie-
benes Blatt – voller Möglichkeiten, 
Hoffnungen und leiser Wünsche. Es 
lädt uns ein, kurz innezuhalten, zu-
rückzublicken und mutig nach vorne 
zu schauen auf das, was kommen 
wird.

Möge dieses neue Jahr uns Zeit 
schenken - Zeit für uns selbst, für 
Menschen, die uns guttun und für 
Momente, die bleiben. Möge es uns 
Gelassenheit geben, wenn Wege 
holprig werden und Freude, wenn 
sich Türen öffnen, mit denen wir 
nicht gerechnet haben.

In diesem Sinne wünschen wir 
alles erdenklich Gute für das Jahr 
2026 und möchten uns gleichzeitig 
bei allen Familien, der Gemeindever-
waltung sowie allen unterstützenden 
Händen, die unsere Kita stetig mit 

Engagement, Zeit 
und Herz beglei-
ten, bedanken. 
Wir freuen uns auf 
ein neues gemein-
sames Jahr voller 
schöner Momente.

Das Team der 
Johanniter Kita 
„Mäusekiste“ in 

Hundshübel

Ein kleines Neujahrsgeschenk
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In diesem Jahr darf sich die Gemein-
de Stützengrün herzlich bei der Firma 
Mühle bedanken. Die Finanzierung 
der Weihnachtsgrüße an Geschäfts-
partner, Ministerien, Fördermittel-
stellen und weitere Empfänger ist 
somit gesichert und ein sehr schönes 
Motiv der stilisierten  Ansicht des 
Hundshübler „Kanadablicks“ wird 
hoffentlich Freude bereiten. Bei einer 
Sitzung des Landestourismusverban-
des (LTV) in der Porzellanmanufaktur 
Meißen vor wenigen  Tagen durfte ich 
den Vorstandsmitgliedern außerdem 
den Bezug von Meißen zu Stützengrün 
erläutern. In der großen und wertvollen 
Ausstellung der Schaumanufaktur ist 
ein Rasierpinsel und der dazugehörige 
Rasurhobel mit einem Griff aus Meiß-
ner Porzellan ausgestellt. Es gibt nicht 
viele Unternehmen, die sich in diesem 
Rahmen präsentieren können. 

Weihnachtsgrüße der 
Gemeinde Stützengrün 

Das diesjährige Motiv wurde bereitge-
stellt von Firma Mühle – Danke!

Stützengrün vv Man kennt ihn 
als begeisterten Heimwerker, der 
im Rahmen der Hundshübler Weih-
nachtsausstellung und auch anders-
wo gern seine Arbeiten präsentiert. 
Schwibbögen, Pyramiden und wei-
tere kleine und größere Kunstwer-
ke. Manfred Herrmann aus Stüt-
zengrün/Neulehn hat rechtzeitig 
vor Beginn der Adventszeit eine 
besondere weihnachtliche Dekora-
tion in der Gemeinde ausgestellt. 
Die Leihgabe ersetzt das Modell des 
Stützengrüner Schmalspurbahn-Vi-
aduktes, welches Petra Gaube im 
Frühjahr 2025 dort ausgestellt hat. 
Für viele Besucher der Verwaltung 
ein gern genutztes Fotomotiv. Die 

Weihnachtliche 
Dekoration 
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Weihnachtsdekoration wird nun bis 
Lichtmess, dem traditionellen Ende 
der Weihnachtszeit im Erzgebirge 
– zu sehen sein. Herzlichen Dank 
Manfred Herrmann.

Sachsen mtl  Das Programm Spu-
rensuche startet 2026 in eine neue 
Förderrunde, in der die Sächsische 

Ausschreibung Spuren- 
suche 2026 - Junges 
Forschungsteam 
gesucht! 

Manfred Herrmann mit seiner Leihgabe
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Jugendstiftung bis zu 20 Projekte 
der Jugendgeschichtsarbeit unter-
stützt. Welche Spuren der letzten 
Jahrhunderte gibt es in der Region 
zu entdecken? Wie sah der eigene 
Ort vor Jahrzehnten aus? Was hat 
die Menschen hier früher bewegt? 
Und was geschah hier während gro-
ßer historischer Umbrüche wie dem 
Nationalsozialismus, dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs oder vor, wäh-
rend und nach DDR-Zeit? Mit diesen 
oder ähnlichen Fragen können 
junge Menschen 2026 wieder 
auf historische Entdeckungsrei-
se gehen – direkt vor ihrer Haus-
tür. Gesucht werden engagierte 
Teams von Jugendlichen im Alter 
von 12 bis 18 Jahren, die in Sach-
sen leben und neugierig darauf sind, 
die Geschichte ihrer eigenen Region 
zu erforschen – sei es zu prägenden 
Ereignissen, außergewöhnlichen Le-
bensgeschichten oder gesellschaftli-
chen Entwicklungen vor Ort.
Jugendgeschichtstage - Höhe-
punkt des Spurensuche-Jahres
Den Abschluss der Projektzeit bilden 
die Jugendgeschichtstage, die vor-
aussichtlich am 19. und 20. Novem-
ber 2026 im Sächsischen Landtag in 
Dresden stattfinden. Hier präsentie-
ren die jungen Spurensuche-Teams 
ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit.
Förderung & Bewerbung
Über die Vergabe der Fördermittel 
entscheidet eine Jury. Pro Projekt 
können bis zu 1.800 Euro, etwa für 
Recherchearbeiten, Exkursionen und 
die Dokumentation der Ergebnisse.
Bewerbungsschluss ist der 28. 
Februar 2026
Alle Informationen zur Ausschrei-
bung, Termine zu digitalen In-
foveranstaltungen und das An-
tragsformular stehen auf: www.
saechsische-jugendstiftung.de > 
Spurensuche
Wer kann Projektträger sein?
Das Programm richtet sich vor allem 
an Träger der Jugendarbeit. In be-
gründeten Fällen können auch Ver-
eine, Kirchgemeinden sowie Kom-
munen Projektträger sein. Schulen 
sind nicht antragsberechtigt, jedoch 
ihre Fördervereine, vorausgesetzt, 
das Projekt findet außerschulisch 
statt.Da es noch keine schriftliche 
Zusage der Fördermittel für das Pro-
gramm Spurensuche gibt, erfolgt 
die Antragstellung unter Vorbehalt. 
Diese Maßnahme wird mitfinanziert 
durch Steuermittel auf der Grund-
lage des vom Sächsischen Landtags 
beschlossenen Haushaltes.
Kontakt & Beratung Susanne 
Kuban, Kontaktstelle für Jugend-
geschichtsarbeit, Sächsischen Ju-
gendstiftung, E-Mail: spurensuche@
saechsische-jugendstiftung.de
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Stützengrün vv Alle Jahre wieder 
ist das Aalichteln in unseren drei Orts-
teilen fester Bestandteil des Starts in 

Stützengrün vv Ein mittlerweile 
fester Termin in vielen Senioren-Ka-
lendern in der Adventszeit ist die 
Weihnachtsfeier in den jeweiligen 
Ortsteilen. Keine leeren Plätze – im 
Gegenteil, es mussten sogar noch Ti-
sche und Stühle besorgt werden. Ein 
Zeichen dafür, dass man dieses An-
gebot gerne nutzt, um einen Nach-
mittag lang bei Kaffee, Stollen und 
herzhaften Schnittchen gemütlich 
zusammen zu sitzen. Die Programme 
der Kinder aus der Kita Mäusekiste in 
Hundshübel und Lichtenau, sowie der 
Grundschüler in Stützengrün wurden 
mit großem Applaus honoriert. Dan-
ke an die Gastronomen des Goldenen 
Hirsch und der Lichten Aue, sowie 

Stützengrün vv Menschen, die in 
ihrer Freizeit nicht nur persönlichen 
Hobbys nachgehen, sondern sich in 
Vereinen, Kirchgemeinden, der FFW 
oder in vielen anderen Initiativen 
engagieren, sind das Rückgrat un-
serer Gesellschaft. Wollten wir allein 
in Stützengrün alle hier aufzählen, 
bräuchten wir sicher einige extra-Sei-
ten im Gemeindeanzeiger. Im Rück-
blick auf das zu Ende gehende Jahr 

Aalichteln in Hundshübel, Stützengrün und Lichtenau 

Senioren-Weihnachtsfeiern 

Dankeschön fürs Ehrenamt 

den Advent. Am Samstag vor dem 
ersten Advent pusteten viele Kinder 
aus Leibeskräften die Pyramide an 

Hundshübels Platz 
der Generationen 
an. Nach kurzem 
Zögern setzte die-
se sich dann auch 
in Gang. Posau-
nen und ein klei-
ner Kinderchor 
stimmten alle 
Gäste musikalisch 
ein. So auch in 
Stützengrün. Dort 
wurden punkt 18 

Uhr am Schwibbogen in Neulehn die 
Lichter angeschaltet. Kurrende und 
Posaunen sorgten hier für das richti-
ge Flair. Im Anschluss traf man sich 
im FFW-Depot zu Glühwein, und Ge-
grilltem. In Lichtenau wird der Ad-
vent traditionell eine Woche später 
im Scheibner-Park offiziell begonnen. 
Theo Förster und seine Mitstreiter 
sorgten für Gastlichkeit und Musik. 
Die beleuchtete Krippe wurde enthüllt 
und die Vorfreude auf Weihnachten 
war bei allen Anwesenden spürbar. 
Allen, die zum Gelingen dieser Ver-
anstaltungen beigetragen haben, sei 
hiermit herzlich Dank gesagt.

Aagelichtelt wurde in allen drei Ortsteilen

Dreimal volles Haus bei den Senio-
ren-Adventsfeiern

Freudige Gesichter bei den Mitorganisa-
toren des 3. Route 169

dem Team aus Hort, Grundschule 
und Gemeindeverwaltung und Bau-
hof für Vorbereitung, Durchführung 
und auch die Nachbereitung der Ver-
anstaltungen für unsere Seniorinnen 
und Senioren.

und seine Höhepunkte hat die Fach-
stelle Ehrenamt des Erzgebirgskreises 
eine „Dankeschön-Abend“ finanziell 
unterstützt. Insbesondere alle Akteu-
re des Route 169, aber auch jene, die 
sich für den Wettbewerb „Unser Dorf 
hat Zukunft“ aktiv eingebracht haben, 
wurden am 8. Dezember in die Räume 
der FFW-Stützengrün eingeladen. Ein 
Rückblick in Bildern, ein gemeinsa-
mer Imbiss und die Vergabe der Ein-
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nahmen, die für die an Organisation 
und Durchführung beteiligten Vereine 
ausgereicht wurden, waren die Haupt-
inhalte des Abends. „Route 169 – Ein 
Fest mit Herz ohne Kommerz“, so 
lautete ja das Motto auch der dritten 
Auflage dieses einmaligen Festwo-
chenendes. Alle Einnahmen, die nach 
Begleichung der Kosten übrigblieben, 
wurden gerecht an die Vereine und In-
stitutionen verteilt. 

Danke in diesem Zusammenhang 
allen Spendern und Sponsoren, denn 
zwei Drittel der ausgeschütteten 

Gelder wurden 
du r ch  p r i va -
te Förderer er-
bracht. Das Team 
der Route 169 
befasst sich wohl 
bereits mit Ide-
en für eine vierte 
Auflage im Jahr 
2028. Wir freuen 
uns darauf und 
danken auch für 
diese Leistung im 
Ehrenamt!
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Stützengrün vv Auch in diesem 
Jahr war die Nachfrage nach freien 
Abenden bis zum Weihnachtsfest im 
Rahmen des lebendigen Adventska-
lenders wieder größer als das An-
gebot. 

Die Mitarbeiterinnen der Ge-
meindeverwaltungen mussten hin 
und wieder auf das kommende Jahr 
vertrösten, weil die Dezemberaben-
de recht schnell ausgebucht wa-
ren. An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an all jene, die in allen 
Ortsteilen entsprechende kleine und 
größere aber immer fein und liebe-
voll ausgestaltete Veranstaltungen 
organisierten. 

Traditionell war auch Sabine 

Stützengrün vv Arbeitsbiographien 
von 50 Jahren und mehr sind in heu-
tiger Zeit nicht mehr so häufig. In al-
ler Regel ist die Rentenanwartschaft 
nach 45 Arbeitsjahren erreicht. Wie 
das nach der aktuellen Rentendebat-
te einmal aussehen wird, kann man 
heute noch nicht abschließend be-
urteilen. Wenn jemand allerdings 50 
Jahre oder mehr als Hausarzt prakti-
ziert, ist das schon bemerkenswert. 
Wilhelm Görler und Wolfgang Göck-
ritz sind als langjährige Weggefährten 
miteinander älter und alt geworden, 
waren bzw. sind Hausärzte mit Leib 
uns Seele. Wohl jeder in unserem Ort 
kann Geschichten und Begebenhei-
ten berichten, bei denen kleine und 
größere Wehwehchen verarztet wur-
den. Die Abstimmung im Gemein-
derat war folgerichtig auch einstim-
mig als es um die Vorschläge für die 
Eintragung in das Goldene Buch der 

Lebendiger Adventskalender 2025 

Ehrung für Hausärzte 

Richter von der Seifenmanufaktur 
LaRiSavon mit ihrem Team wieder 
mit von der Partie. Der Erlös soll 
in diesem Jahr der Bürgerstiftung 
Stützengrün zugutekommen. 

Wir werden im nächsten Ge-
meindeanzeiger berichten, in wie 
hoch die Spendenbereitschaft der 
Besucher ausfiel. Die Bürgerstiftung 
Stützengrün dankt allen Gebern 
und allen Organisatoren für diese 
Zuwendung, aber generell auch für 
alle Unterstützung vieler anderer ge-
meinnütziger Zwecke. Daneben gab 
es an jedem Abend gute Gespräche, 
interessante Begegnungen und das 
macht schlussendlich eine lebendige 
Ortsgesellschaft aus.

Gemeinde Stützengrün für das Jahr 
2025 ging. „Mehr als verdient…“, war 
immer wieder zu hören. In der letz-
ten Sitzung des Gemeinderates am 
9. Dezember trugen sich beide in die-
ses besonde-
re Buch ein. 
W o l f g a n g 
Göckritz, der 
noch immer 
in Hunds-
hübel zeit-
weise mit 
praktiziert,  
will versu-
chen, das 
60- jäh r i ge 
Dienstjubi-
läum noch 
zu vollenden 
- ließ er mit 
einem Au-
genzwinkern 

wissen. Wir wünschen beiden noch 
viele Jahre beste Gesundheit und 
danken für viele Jahre im Dienste der 
Gesundheit der Menschen in unserer 
Region.

Wilhelm Görler aus Stützengrün und Wolfgang Göckritz aus Hundshübel 
haben sich in das Goldene Buch der Gemeinde Stützengrün eingetragen

Impression vom Adventskalendertürchen
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Stützengrün mtl Der Verein Erz-
gebirgische Hutznleit bedanken sich 
recht herzlich wieder bei Allen, die 
diesen Hutznohmd möglich gemacht 
haben. Es war ein sehr kurzweiliger 
Abend mit vielen verschiedenen sehr 
schönen Darbietungen. 

Rückblick 33. Hutznohmd am 30. November 2025

Impressionen vom Hutznohmd
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Sachsen mtl Das Sächsische Staats-
ministerium für Infrastruktur und 
Landesentwicklung (SMIL) hat den 
Staatspreis Ländliches Bauen 2026 
ausgelobt. Bewerbenkönnen sich pri-
vate Bauherren, Kommunen sowie 
Architektinnen und Architekten mit 
Projekten, die im ländlichen Raum 
Sachsens realisiertwurden. Einsende-
schluss ist der 16. Januar 2026.

Der Wettbewerb würdigt Baupro-
jekte, die zur Qualität und Zukunfts-
fähigkeitder Dörfer und Kleinstädte 
im Freistaat beitragen. Im Fokus 
stehengelungene Sanierungen und 
Umnutzungen, hochwertige Neubauten 
imbestehenden Ortsgefüge sowie neu 
gestaltete dörfliche Freianlagen.Ver-
geben werden bis zu vier Staatspreise 
in den Kategorien Wohnen, Gewerbe, 
öffentliche Nutzung und multiple Nut-
zung. Jeder Preis ist mit 5.000,- Euro 
dotiert. Weitere Auszeichnungen für bis 
zu 20 Projekte sind möglich.

Staatspreis Ländliches 
Bauen 2026 startet
Bewerbungen bis 16. Januar 
möglich – vier Staatspreise zu 
je 5.000 Euro
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Stützengrün mtl Die Freunde der 
Kleintierzucht und des geselligen 
Beisammenseins sind für Samstag, 
den 10. und Sonntag, den 11. Janu-
ar 2026 herzlich in die Turnhalle der 
Grundschule in Stützengrün eingela-
den. Als eines der ersten Events im je-
weils neuen Jahr zieht die Ausstellung 
in Kombination mit der traditionellen 
Tombola, zünftigem Bier und herzhaf-
tem Essen seit Jahren viele Gäste aus 
Nah und Fern. 

Kleintierausstellung in 
Stützengrün 

Staatsministerin Regina Kraus-
haar erklärte: „Wir brauchen eine 
Baukultur, die darum ringt, dass un-
sere ländlichen Regionen von einer 
gelungenenVerbindung zwischen 
Tradition und moderner Architektur 
profitieren. Lassen Sie uns gemein-
sam zeigen, wie sich neue Nutzungen 
in gewachsene Ortsbilder einfügen. 
Solche Projekte machen nicht zuletzt 
sichtbar, wasengagierte Bauherren, 
Planer und Handwerksbetriebe ge-
meinsam leisten. Genau das möchten 
wir würdigen und öffentlich zeigen.“ 
Der Sächsische Staatspreis Ländliches 
Bauen ist Teil der Initiative “Baukultur 
verbindet“ des SMIL und hat Traditi-
on. Bereits 1993 erfolgte eineerste 
Auslobung eines Wettbewerbs zum 
„Landwirtschaftlichen Bauen“. Der 
Wettbewerb findet mittlerweile zum 
20. Mal statt. Finanziert wird er aus-
Steuermitteln auf Grundlage des vom 
Sächsischen Landtag beschlossenen 
Haushaltes. Weitere Informationen 
und die Teilnahmeunterlagen stehen 
online unter www.baukultur.sachsen.
de/Staatspreis-Laendliches-Bauen.
html zur Verfügung.
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Neues aus dem 
Meldeamt 

Stützengrün vv Sie ist seit einiger 
Zeit das neue Gesicht im Meldeamt 
der Gemeinde Stützengrün. Franzis-
ka Grünler hat seit dem 11. August 
2025 die Elternzeitvertretung für Ka-
tharina Päßler übernommen. Sie hat 
sich durch ihre nette, aufgeschlos-
sene und sehr interessierte Wesens-
art sehr schnell in die komplexe The-
matik eingearbeitet. Umfassende 
Unterstützung erhielt sie dabei von 
ihren Kolleginnen, Frau Völker (Se-
kretariat), Frau Tröger (Kämmerei) 
und natürlich von Frau Leistner (Lei-
terin Hauptamt). An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön, dass dieser 
personelle Wechsel so reibungslos 
vonstattenging. 

Franziska Grünler



Januar 2026 • Seite 21Gemeinde
Anzeiger



Januar 2026 • Seite 22Gemeinde
Anzeiger

Was isn lus?
Monat	 Termin	 Veranstaltung	 Veranstalter	 Zeit

Januar	 		
	 06.01.	 Miniwichtel-Krabbeltreff 	 Kita Waldwichtel	 15:00 Uhr
		  - tel. Anmeldung am Vortag
		  Kita Waldwichtel		
	 07.01.	 Krabbeltreff	 Kita Mäusekiste	 09:30 Uhr
		  Kita Mäusekiste	
	 10./11.01.	 Kleintierausstellung	 Geflügel- und Kaninchenzüchterverein
		  Turnhalle Grundschule Stützengrün	 Stützengrün e.V.
	 23.01.	 St. Knut „Weihnachtsbaumverbrennen	 Freiwillige Feuerwehr Lichtenau	 18:00 Uhr
		  Feuerwehrdepot Lichtenau
Februar
	 02.02.	 Lichtmess mit Pfarrer Poppitz	 Bürger von Lichtenau	 17.30 Uhr
		  Ernst-Scheibner-Park
	 03.02.	 Miniwichtel-Krabbeltreff 	 Kita Waldwichtel	 15:00 Uhr
		  - tel. Anmeldung am Vortag
		  Kita Waldwichtel
	 04.02.	 Krabbeltreff	 Kita Mäusekiste	 09.30 Uhr
		  Kita Mäusekiste
	 21.02.	 Fackelwanderung	 Ski- und Heimatverein Hundshübel e.V.	 18:00 Uhr
		  Treffpunkt Nadlerhaus	

AWO Quartiersprojekte: 
Monat	 Termin	 Veranstaltung	 Veranstalter	 Zeit

Januar	 		
	 05.01.	 Hutzntreff plus	 AWO Quartiersbüro	 09:30 Uhr
		  AWO Quartiersbüro
	 06.01.	 Pflege-Pause	 AWO Quartiersbüro	 09:30 Uhr
		  AWO Quartiersbüro
	 12.01.	 Hutzntreff plus	 AWO Quartiersbüro	 09:30 Uhr
		  AWO Quartiersbüro
	 13.01.	 Kochgruppe	 AWO Quartiersbüro	 10:00 Uhr
		  AWO Quartiersbüro
	 13.01.	 Hutzntreff Stützengrün	 AWO Quartiersbüro	 14:00 Uhr
		  Gemeinde Stützengrün
	 19.01.	 Hutzntreff Plus	 AWO Quartiersbüro	 09:30 Uhr
		  AWO Quartiersbüro
	 20.01.	 Hutzntreff Lichtenau	 AWO Quartiersbüro	 14:00 Uhr
		  Raststätte Waldhummel	
	 26.01.	 Hutzntreff Plus	 AWO Quartiersbüro	 09:30 Uhr
		  AWO Quartiersbüro
	 27.01.	 Männertreff	 AWO Quartiersbüro	 09:30 Uhr
		  AWO Quartiersbüro
	 29.01.	 Hutzntreff Hundshübel	 AWO Quartiersbüro	 14:00 Uhr
		  AWO Quartiersbüro
Februar				  
	 02.02.	 Hutzntreff Plus	 AWO Quartiersbüro	 09:30 Uhr
		  AWO Quartiersbüro
	 03.02.	 Pflege-Pause	 AWO Quartiersbüro	 09:30 Uhr
		  AWO Quartiersbüro
	 09.02.	 Hutzntreff Plus	 AWO Quartiersbüro	 09:30 Uhr
		  AWO Quartiersbüro
	 10.02.	 Hutzntreff Stützengrün	 AWO Quartiersbüro	 14:00 Uhr
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		  Gemeinde Stützengrün
	 16.02.	 Hutzntreff Plus	 AWO Quartiersbüro	 09:30 Uhr
		  AWO Quartiersbüro
	 17.02.	 Hutzntreff Lichtenau	 AWO Quartiersbüro	 14:00 Uhr
		  Raststätte Waldhummel
	 23.02.	 Hutzntreff Plus	 AWO Quartiersbüro	 09:30 Uhr
		  AWO Quartiersbüro
	 24.02.	 Männertreff	 AWO Quartiersbüro	 09:30 Uhr
		  AWO Quartiersbüro
	 26.02.	 Hutzntreff Hundshübel	 AWO Quartiersbüro	 14:00 Uhr
		  AWO Quartiersbüro

Hundshübel mtl Letztes Jahr wur-
de dieser Kalender nach dem Kin-
derkrippenspiel in Hundshübel ver-
schenkt. Wer auch im nächsten Jahr 
täglich ein „gutes Wort“ 
lesen möchte, kann sich 
gern an uns wenden. 

Entweder eine Nach-
richt, mit Namen und 
Adresse, in unseren 
Briefkasten, oder eine 
Whats App mit dem 
Text: Leben ist mehr 
2026, Name und Ad-
resse an 0173/1352080 
senden. Der Kalender ist 
kostenlos, wird Anfang 
des Jahres bestellt und 
verteilt. 

Wir wünschen Gottes 
Segen für das Neue Jahr. 

Leben ist mehr 2026
Familie Zimmer-
mann, Schulberg 
3, Hundshübel
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Die nächste Ausgabe vom

 

                    
erscheint am 1. Februar 2026

Redaktionsschluss ist der
20. Januar 2026

Gemeinde
Anzeiger
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breitung von Auszügen aus Beiträgen (oder ganze Beiträge) in Druckerzeugnissen, Bild- oder 
Tonspeichern bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung des Herausgebers. Leserbriefe werden 
gegebenenfalls sinnwahrend gekürzt. 
Es gilt die Anzeigenpreisliste 2 vom 1. Mai 2012.

An alle Haushalte in
Stützengrün mit den Ortsteilen
Hundshübel und Lichtenau 
08328 Stützengrün
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